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90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

KFG 1967 §76 Abs1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 88/11/0117 E 28. März 1989 RS 1

Stammrechtssatz

Die vorläu;ge Abnahme des Führerscheines ist eine Sicherungsmaßnahme, die im Interesse der Verkehrssicherheit

gesetzt wird. Sie soll verhindern, dass eine Person als Lenker eines Kfz am Straßenverkehr teilnimmt, obwohl sie sich in

einem Zustand be;ndet, in dem sie das Kfz nicht zu beherrschen imstande ist. Es muss daher für die Organe des

öAentlichen Sicherheitsdienstes die Annahme berechtigt sein, die betreAende Person werde in ihrem die Fähigkeit

hiezu ausschließenden Zustand ein Kfz lenken. Diese Annahme ist u. a. dann nicht gerechtfertigt, wenn die gegebenen

Umstände darauf schließen lassen, die betreAende Person habe eine allfällige vorangegangene Lenktätigkeit beendet,

und nichts dafür spricht, sie werde ungeachtet ihres Zustandes ein Kfz lenken, in Betrieb nehmen oder versuchen, es

in Betrieb zu nehmen (Hinweis E 23.1.1987, 86/11/0146).
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